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die Angelegenheit auf Dekanatskonferenzen eraten vorden iſt
alle ktiven Weltprieſter der tözeſ freiwillig Verhältnis
threm Einkommen zur Dotationsbeſchaffung mit einmaligen
Betrage bei Wer das Kapital nicht erlegen kann 30 ein  eilen
die Zinſen esſelben Mag nun vielleicht das ema infolge mancher
lei Zwiſchenfälle hie Und da Elne notwendige Korrektur erfahren,
jedenfalls ird auf dieſem Wege mehr erreicht als durch Ene kom
plizierte Zwangsſteuer.

aſtoral JFälle
(Schwerhörigkeit und Beichtſigill.) ela findet nach

ſehr ungebundenen en Eln unbeſcholtenes Mädchen aus Fa
milie Er weiß ſich ſo 3u geben daß weder den Eltern noch der Tochter
Eln Gedanke Ene bedenkliche Vergangenheit des Bewerbers OImm
und ſie wird ſeine rau Am Tage vor der Hochzeit gehen die beiden
zur Beichte Der Zufall will daß der Geiſtliche ſchwerhörig iſt Sie geht
zuerſt dann Er, und zwar egt EmneE Generalbeichte ab Erleichtert
geht zurü der rau die der Nähe des Beichtſtuhles 96
laſſen Sie hatte ſich geſetzt iſt ganz El und ex Er beeilt
ſich mit ſeiner Andacht Uhr ſie beſorgt hinaus ins Freie und beängſtigt
rag EL „Was iſt dir? Was dir?“ 7  30  18 aber ich habe deine

Beichte gehört.“ Er hätte vor ham den EN verſinken
Anm anderen Tage iſt die Hochzeit bei der die Ergriffenheit

der rau. verſchieden gedeute ird die nennen E8 frommen
In die andern ſorgenvolle ermu Die baldige reiſe entzieht
das Paar den Blicken der Auf der Hochzeitsreiſe wünſ die
Neuvermählte auch Ene Waſſerpartie und plötzlich ſtürzt ſie ſich vor
den Agen des Mannes das Aeſe Waſſer

Es rag ſich Unter anderm Wie ver  1.  E das Beichtſigill
die Umſtehenden? Hat die rau geſündigt da ſie knien e und
anhörte? Konnte ſie auf ruUn. der ſo gewonnenen Kenntnis
der Vergangenheit des Jungen Mannes von der Heirat noch zuru
treten? — Was 0 man 3u agen gehabt enn ſie bor der Trauung
noch —um Rat efragt hätte? Kann Ene Selbſtmörderin
irchlich beerdigt werden? Was Aben erhörige Beichtväter

beachten welche Orſi

en 3u nehmen? Wann müſſen ſie aus dem
Beichtſtuhle bleihen?

Die Ehre vom Beichtſiegel darf, mindeſtens nach ihren wichtigeren
0  en und Folgerungen als ekannt vorausgeſetzt werden Wir gehen
darum ſofort die Erörterung der einzelnen Fragepunkte.

Wo von den Autoren das Ubje des Beichtſiegels
näher beſtimmt wird, da werden Linie mit dem Bei  ater
alle Perſonen angeführt, die Qus der El auf irgend CElne Weiſe,
ſei C6 direkt oder Ndire Ene Kenntnis bekommen en wie der
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Dolmetſch, der Obere, der wegen eines Reſervatfalles um Abſolutions⸗

gewalt angegangen wird u. ſ. w. In derſelben Reihe werden regel⸗

mäßig auch jene genannt, die irgendwie, abſichtlich oder unabſichtlich,

aus dem ſakramentalen Bekenntnis eines andern etwas gehört haben.

Nicht immer war die Lehre der Theologen in dieſem Punkte ſo ein⸗

heitlich geweſen. Bis tief in die Neuzeit herein, bis ins 16. und 17. Jahr⸗

hundert gab es Theologen, und nicht gerade unbedeutende, die die Ver⸗

pflichtung des Beichtſiegels auf den Beichtvater einſchränkten, für die

übrigen Gruppen aber lediglich eine, wenn auch höchſt ſtrenge Pflicht

des natürlichen Schweigegebotes (secretum naturale) gelten ließen.

Zur Begründung ihrer Anſicht beriefen ſich dieſe Theologen auf das

Caput „Omnis utriusque sexus“ des vierten Laterankonzils. Daſelbſt

iſt allerdings nur von der Schweigepflicht des Beichtvaters die Rede,

und auch nur für ihn werden im Uebertretungsfalle die ſchärfſten Strafen

in Ausſicht geſtellt. Trotzdem ging die bei weitem allgemeinere An⸗

ſchauung ſeit Thomas dahin, daß die Verpflichtung des Beichtſiegels

auch alle jene treffe, die irgendwie etwas aus der Beicht erfahren haben.

Danach haben wir im Beichtſiegel nicht ſo ſehr eine perſönliche Ver⸗

pflichtung des Prieſters zu erblicken, als vielmehr eine reale Verpflich⸗

tung, die dem ſakramentalen Bekenntnis anhaftet. Das Geſetz des Sigills

wäre, genau präziſiert, nicht ſo zu formulieren: Der Beichtvater darf

aus der Beichte nichts verraten, ſondern vielmehr: aus der Beichte

eines Chriſten darf niemals etwas verraten werden. Die Folgerung

ergibt ſich von ſelber: nicht nur der Beichtvater iſt durch das Sigill ge⸗

halten, ſondern auch alle jene, die in irgend einer Weiſe Kenntnis aus

der Beichte eines andern erhalten. Dieſe Auffaſſung iſt in der Theologie

längſt allgemein geworden und neueſtens im Cod. jur. can. von höchſter

Autorität feſtgelegt (an. 889).

(Indeſſen wollen die Theologen gewiß nicht die Verpflichtung des

Beichtvaters und der übrigen Gruppen einfachhin auf dieſelbe Stufe

ſtellen. Es ſei nur daran erinnert, daß die Pflicht des Beichtſiegels für

den Beichtvater noch eine beſondere Amtspflicht bedeutet, beruhend auf

einem ſtillſchweigenden Vertrage mit dem Pönitenten. Niemand wird

das gleiche behaupten bezüglich jener andern, die aus der Beichte eine

zufällige Kenntnis erhalten. Schon beim heiligen Thomas findet ſich

die Bemerkung, das Beichtſiegel in ſeinem vollen Sinne gehe nur den

Beichtvater an; andere, die aus der Beichte Kenntnis erhalten, ſeien

zwar ähnlich wie der Beichtvater, jedoch nicht im gleichen Grade wie

dieſer durch das Sigill gebunden. Die Textierung des eben erwähnten

Kanons ſcheint das gleichfalls anzudeuten. Nachdem da zuerſt von der

Verpflichtung des Beichtvaters zum ſakramentalen Stillſchweigen die

Rede geweſen, und zwar mit einer ſolchen Häufung von ernſten Aus⸗

drücken, daß die beſondere Strenge dieſer Verpflichtung ſofort in die

Augen ſpringen muß (§ 1), wird an zweiter Stelle mit zwar entſchiedenen,

aber ungleich knapperen Worten die Verpflichtung feſtgeſtellt für den
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olme  V der ere, der wegen eines Reſervatfalles Um Abſolutions⸗
gewalt angegangen wird In derſelben Reihe werden rege
mäßig auch jene genannt, die irgendwie, abſichtlich oder u nabſichtlich,
Qus dem ſakramentalen Bekenntnis eines andern etwa gehört haben
Nicht immer war die C  1e der Theologen n dieſem Punkte ein
heitlich geweſen. Bis ief In die Neuzeit herein, bis ins 16 und 17 ahr⸗
hunder gab C6 Theologen, und nicht gerade unbedeutende, die die Ver⸗
lichtung des Beichtſiegels auf den Beichtvater einſchränkten, für die
übrigen Gruppen aber ledigli eine, wenn auch ſtrenge Pflicht
des natürlichen Schweigegebotes (secretum naturale) gelten ließen
Zur Begründung ihrer Anſicht beriefen ſich teſe Theologen auf das
aPù „Omnis utriusque SexUs“ des vierten Laterankonzils. aſe
iſt allerdings NIUVU von der Schweigepflicht des Bei  ater, die Rede,
und auch NlTr für ihn werden mm Uebertretungsfalle die ſchärfſten Strafen
In Ausſicht geſte Trotzdem ging die hei weitem allgemeinere An
ſchauung ſeit Thomas dahin, daß die Verpflichtung des Beichtſiegels
auch alle jene treffe, die irgendwie Qus der El erfahren aben.
ana en wir Im Beichtſiegel nicht ſo ſehr eine perſönliche Ver—
flichtung des rieſters 3u erblicken, als vielmehr eine reale Verpflich⸗
tung, die dem ſakramentalen Bekenntnis anhaftet. Das eſe des Sigills
väre, genau präziſiert, nicht ſo formulieren: Der Beichtvater darf
Aus der Beichte ni erraten, ondern ielmehr: Qaus der Beichte
eines riſten darf niemals érraten werden. Die Folgerung
ergibt ſich von ſelber: nicht nur der Beichtvater iſt Ar das Sigill E⸗
alten, ondern auch alle jene, die un irgend einer Weiſe Enntni Qaus
der Beichte eines andern erhalten. Dieſe Auffaſſung iſt In der Theologie
längſt allgemein geworden und neueſtens Im Cd jur C  — von höchſter
Autorität feſtgelegt (Can. 889)

Indeſſen wollen die Theologen ge  1 nicht die Verpflichtung des
Beichtvaters und der übrigen Gruppen einfachhin auf dieſelbe Stufe
ſtellen Es ſei nUuL daran erinnert, daß die Pflicht des Beichtſiegels für
den Beichtvater noch eine beſondere Amtspflicht edeutet, eruhen auf
einem ſtillſchweigenden ertrage mit dem Pönitenten. Niemand wird
das gleiche behaupten ezügli jener andern, die Qus der Beichte eine
zufällige Kenntnis erhalten. Schon beim heiligen Thomas findet ſich
die Bemerkung, das Beichtſiegel in ſeinem vollen Sinne gehe nur den
Beichtvater an; andere, die Qus der Beichte Enntunt erhalten, ſeien
zwar ähnlich wie der Beichtvater, jedo nicht Im gleichen Y wie
dieſer durch das Sigill gebunden. Die Textierung des eben erwähnten
Kanons ern das gleichfalls anzudeuten. Nachdem da zuerſt von der
Verpflichtung des El  ater zUum ſakramentalen Stillſchweigen die
Rede geweſen, und zwar mit einer ſolchen Häufung von ruſten Aus
drücken, daß die beſondere Strenge dieſer Verpflichtung ſofort In die
Augen ſpringen muß 1), wird weiter Stelle mit zwar entſchiedenen,
aber Ungleich knapperen orten die Ver  1  ng feſtgeſtellt für den
Dolmetſch und alle andern, die in irgend einer Weiſe Kenntnis Qus der
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Beicht erlangen (8 Das kirchliche Strafrecht nimmt auf dieſen gra⸗
Uellen Unterſchied inſofern Rückſicht, als E8 für den Confeſſarius, der
das Sigill erletzt, die chärfſte Strafe anſetzt die Exkommunikation,
die specialissimo modo dem Apoſtoliſchen Stuhle reſerviert iſt (Can. 2369,

93 dagegen für andere Perſonen, die das Beichtſiege verletzen, nuLr
irgend eine Strafe, die von der kirchlichen Behörde 3 verhängen iſt
„PIO reatus gravitate“ (ib 2), mit anderen orten bloß eine
ferendae sententiae.

Nun zur vorgelegten Frage Hat die rau geſündigt, da ſie knien
e und das Bekenntnis des Bräutigams anhörte  Die Theologen
lehren allgemein, ES ſei auch ſchon eine Verletzung des Beichtſiegels,

jemand abſichtlich Aus der Beichte eines andern 3u erfahren
rachtet, bezw. abſichtlich weiter zuhört Ein ſolches Bemühen iſt eben
ein widerrechtliches Sicheindrängen QHi das ſakramentale Geheimnis.
Das iſt unſchwer einzuſehen, wir die Pflicht des Sigills, wie oben
geſchehen, präziſieren: Qus dem ſakramentalen Bekenntnis eines
Pönitenten darf nie etwa Crraten werden. eſe Pflicht erletzt aber,
ber ſich abſichtlich In das Beichtgeheimnis eindrängt. Qmi iſt das
Verhalten der rau gerichtet: ſie hat eine ſakrilegiſche Verletzung des
Beichtgeheimniſſes egangen, wenigſtens und für ſich betrachtet
Wie weit ſie indeſſen ſubjektiv gefehlt, das kann hier nicht Gegenſtand
der Unterſuchung ſein. In einer ſolchen Lage iſt EeS wohl ſehr enkbar,
daß durch die ſychiſche Erſchütterung beim Anhören der erſten
Sünden und die daraus entſtandene Verwirrung jede Ueberlegung und
damit au jede aufgehoben worden.

Konnte die Braut auf run dieſer Kenntnis Qus der Cl
des Bräutigams von der Heirat zurücktreten? So intereſſant eine
Unterſuchung der Frage wäre, Uteé ſich die ehre vom ſakramentalen
Sigillum und deſſen Abgrenzung IM Quſe der verſchiedenen Epochen
geſtaltet hat, müſſen wir doch hier darauf verzichten; CS würde Onſt
eimn nicht ganz dünner and entſtehen. Kurz uULr ſei emerkt, daß wiederum
bis In die neuere Zeit herein die Anſicht nicht weniger Theologen durch
QAus nicht identiſch war mit der heute allgemein vertretenen Lehre, was
den Gebrauch eines QAus der Beichte ſtammenden Wiſſens betrifft. er
manchen kaſuiſtiſchen Zugeſtändniſſen geſtatteten ver  iedene Theologen
des Mittelalters dem Beichtvater, Qus gewiſſen ſchwerwiegenden Gründen
von der Kenntnis Qus der El Gebrauch 3u machen, Unter der Voraus—
ſetzung, daß der bniten In keiner etſe dadurch Crraten würde Dieſe
Anſchauungen verſchwanden aber, als das Heilige izium No
vember 168 folgenden Satz verwarf: „Scientia COnfessione acqui-
Sita Ut! licet, modo fiat sine directa aut indirecta revelatione t Sra-
Vvamine poenitentis, Nisi allu multo gravius 1I0OII USU sequatur,
IN cuſus cComparatione Prius merito Contemnatur.“ Das Heilige Offizium
Erklarte „dictam propositionem, quatenus admlbtti dictae
scientiae cum gravamine poenitentis, O0mnino prohibendam 880, tiam
6U. dieta eXplicatione Sive limitatione.“ Die hier erwähnte Erklärung
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oder Einſchränkung jene 0  L Qutete dahin, „Juod Sit intelligenda
de uSU séientiae confessione acquisitae 6U gravamine poenitentis,
Seclusa guacunque revelatione, abque IN GCSU, gu multo maſus gra-

eſusdem poenitentis 110I uüSsU sequeréetur“' (ef Denzinger⸗
Bannwart!“, Nr Von da ab iſt C5 allgemeine ehre, daß jeg
er Ebrau einer CEnntni QAus der Beichte „CulIII gravamine poeni-
tentis“ durch das Beichtſigill verboten iſt, auch wenn jede Gefahr einer
Offenbarung des Pönitenten ausgeſchloſſen dre

Was ſo in Czug auf den Beichtvater allgemeine und von niemand
mehr angefochtene Ehre iſt, dasſelbe muß auf alle angewendet werden,
die aus der Beichte irgend eine Kenntnis aben Die Verpflichtung des
Sigillums iſt ieſelbe, mag auch dem rade nach Ern Unterſchied
machen ſein. Läßt aber die Ver  1  ng des Bei

ater⸗ niemals eine
Ausnahme u, dann ebenſowenig die Ver  1  ng anderer Mitwiſſer.
Im Zweifel, ob etwa das Beichtſiegel verletzen könnte, iſt der
ſichere Weg 3u wählen. Unſere rage iſt QAmt ſchon bean  Drte
die rau kann nicht von der Heirat zurücktreten. Denn ern0 Schritt
vare hier einzig durch die enntni verurſacht, die ſie QAus der El
des Bräutigams Es läge mithin offenkundig der Ebrau
eines Qus der Beichte ſtammenden Wiſſens „CUIII gravamine öpoeni-
tentis“ 5or — das poenitentis ieg 3u deutlich auf der Hand —
mit anderen Worten eine unzweifelhafte, wenn auch indirekte Verletzung
des Bei  igi

Orten, wenn ſie noch vor der TrauWas wäre der rau 3 ant
Uung Rat fragte? — NIU anderes, als was Im Vorſtehenden dar
gelegt worden. ohl würde gerade un der anſcheinend aufrichtigen
und Beichte des Bräutigams, deren Mitwiſſerin die rau 9E
worden, ern Troſtmotiv von nicht geringem Werte ihr bor Augen ſtellen
können. Mag der Bräutigam eine minder rühmliche Vergangenheit
hinter ſich aben daß EL n dieſem entſcheidenden Augenblicke, vor
der Trauung, Ordnung gemacht mit obtt durch eine anſcheinend gute
Beichte, berechtigt der ffnung, daß die Zukunft beſſer werde Darauf
kann man die Braut hinweiſen; ferner ſie ermuntern einem ſo
engeren Anſchlu Gott, Amt. ſie das Kreuz In rechter Weiſe trage.
Denn Eein Kreuz muß ſie allerdings auf ſich nehmen mit einem Ehe
ſtande, der ſchon In ſeiner Urzel vergifte iſt durch eine derartige er
Enttäuſchung. Daß da nL 3u El ein, auch tief ihrem Herzen
verborgenes Mißtrauen dem Manne gegenüber zurückbleibt, wird auch
die religiöſe Einſtellung nicht verhindern können.

Vielleicht könnte aber jemand auf einen Ausweg verfallen, der
die rau vor einer Verletzung des Beichtgeheimniſſes wie auch ander⸗—
eits vor der Gefahr einer unglücklichen Ehe 3u bewahren vermöchte:
Entbindung von der Pflicht des Beichtſiegels durch den Pönitenten.
Bekanntlich kann der Pönitent den Beichtvater oder teilweiſe von
der Schweigepflicht entbinden; EL kann ihm die Erlaubnis geben, von
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dem der Beichte Gehörten enen beſtimmten oder auch beliebigen
Gebrauch machen Wir werden nicht daran zweifeln können, daß die
elbe Möglichkeit gegenüber ENn Perſonen beſteht die außer demEl
Qter zUum Sigill verpflichte ſind Das Geſetz des ſakramentalen Sigills
iſt zu nächſt und Unmtttelbar zugunſten des Pönitenten aufgeſtellt Will
der öniten auf die Un des Geſetzes verzichten ˙ iſt ihm dies
und für ſich urchau freigeſtellt owohl bezüglich des Bei  ater, als
auch anderer die Aus der Beichte Eetwa erfahren 0  en edoch muß

Dte andern die Erlaubnis vom Pönitenten ormell
und aus drücklich gegeben ſein und was beſonders beachten, voll
kommen frei und Ungezwungen Damit erſchein wohl dieſer Aus
weg für unſern Fall erſperr Mindeſten iſt die Wahrſcheinlichkeit daß
der Bräutigam freiwillig von der Trauung zurückſtehe, bezw der rau
die reihei gebe, zurückzutreten, Ene ſehr geringe iht EL aber nicht
vollkommen freiwillig der rau die Freiheit dann bleiht ſi durch
das Sigill gebunden dann kann ſie weder ſelber zurücktreten noch
auch durch Bitten oder Klagen bder Drohungen den Bräutigam be
einfluſſen, zurückzutreten, ohne ſich Verletzung des Beichtſiegels
chuldig machen.

Kann Ene Selbſtmörderin irchlich eerdigt werden?
Nach CA.  — 1240 iſt das kirchliche Begräbnis en verweigern, 5„0ul

1D81 0(Ceiderint deliberato 6Oonsilio“ So kurz und lar dieſes
formuliert iſt ſo ierig iſt ſeine aktiſche Anwendung vielen Fällen
vor allem die Entſcheidung, ob die Vorausſetzung gegeben iſt „de-
liberato COnsilio“. Es handelt ſich Eeln Strafgeſetz; Emne 168 0diosa,
ex ſtrikte Interpretation; „deliberato COnsili0 C(CDbeute alſo minde⸗
En jene Ueberlegung, die u formellen chweren Sünde nötig
iſt U. Hat aber konkreten eweils Eene Ueberlegung
vorgelegen? Wer vermag das QAus dem Selbſtmörder, der 101 Aus dem
Waſſer gezogen wird herauszubringen? Hier kann nuUr Ene gewiſſen

rüfung der Umſtände mehr oder weniger befriedigenden
Aufſchluß geben Es ſind nicht wenige die agen Ern Selbſtmord mit
voller Ueberlegung ſei 9¹⁴

Eeg unmöglich; jeder Selbſtmord ſei das
Ergebnis V wenn auch nur augenblicklichen Geiſtesſtörung Dieſ
Anſicht hat etwa Beſtrickendes ich, das iſt nicht 3u eugnen Verſtößt
doch die Tat des Selbſtmörders ſo Unmittelbar den primärſten
und ſtärkſten Naturtrie des Menſchen, den Selbſterhaltungstrieb,
daß ſie ohne die Annahme Geiſtesſtörung manchem unerklärlich
cheinen mo Leider iſt hier nicht der Platz, auf eſe rage näher
einzugehen Zugeſtehen werden Wwir dürfen daß wohl bei nicht

Prozentſatz der Selbſtmörder die hinreichende, freie Ueber
legung fehlen mag; aber n Selbſtmördern das von vornherein 3
illigen waäre jedenfalls weit Wo kein poſitiver run
erweislich, der ernſtlichen Zweifel der Zurechnungsfähigkeit
des Selbſtmörders berechtigt dort werden Wir die Beſtimmung des
kirchlichen Geſetzes Anwendung bringen müſſ
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Nun, H unſerm Falle? exte äßt ſich keine ndeutung finden,
die auf Emne Geiſtesſtörung der Selbſtmörderin ſchließen lege Und doch
drängt ſich wohl Eln chwerer Zweifel auf, ſobald man nuLr die
mſtande des Falles ſorgfältiger ins Auge faßt Ein Mädchen Qus gu
Familie, mit jedenfalls vorzüglichen Erziehung, remn und unbe—
cholten, ſorglich fern gehalten von Cm‚- Häßlichen und Gemeinen
dieſes Mädchen ſeit V  en oder Monaten 1 vertrauten Verkehr mit

Manne, der ſich ihr als Uſter vollendeter Mannestugend prã
ſentiert, dem ſie das deal ihrer Träume gefunden wähnt; ſeiner
Ctte glaubt ſie lück 3 finden, das die Erde bieten kann. Schon

ſie egriffe, den un. für ſ. da rei Emn

Augenblick den Schleier von ihren Agen; das erträumte Para⸗
dies iſt zerſtört, die Sonne des jungen Glückes iſt erloſchen. Nicht u
überſehen, daß ES ſich Enne eibliche QAtur handelt, die ohnehin
viel mehr vom Gefühl beeinflußt wird; allermeiſten, enn E8 ſich
Die hier Eein junges Mädchen handelt. Sollte da nicht Enn rnſter
weifel entſtehen ob durch Emne Kataſtrophe nicht das eliſche
Gleichgewi ſo geſtört worden, daß die notwendige Ueberlegung ehlte?

Man wendet vielleicht Eln, EeS eten anſcheinend doch mehrere Tage
zwiſchen der verhängnisvollen Beichte und dem Selbſtmord erfloſſen;
Zeit genug, AUm ſich beruhigen und den Selbſtmord überlegen;
das ſcheine die ! Frau auch 3u aben, da ſie Ruhe und Selbſt
beherrſchung aufbrachte, Um ur Trauung gehen und die Hoch
zeitsreiſe mitzumachen. Der Einwand hat ein von ere
tigung, vermag jedo nicht den Zweifel beſeitigen. Die Pſyiatrie
(nn. der Fälle genug, wo erartige pſychiſche Erſchütterungen ang
anhaltende er Kriſen Seelenleben verurſachten Und olche
Kriſen können verſchleiert ſein durch Emne überraſchende äußere Ruhe,
die häufig geradezu Unheimliche ſich hat

Abſchließend glauben Uir agen 3u müſſen, daß hier wohl die An
wendung des C&.  — 1240, 2, berechtigt ſein wird? „Oecurrente
aliquo Ubio, cConsulatur, 81 tempus sinat, Ordinarius; permanente
—10 Cadaver sepulturae occlesiastieae tradatur, 1ta amen Ut TE·

moveatur Scandalum * Cl noch eigens darauf ingewieſen ſei, daß
der Geſetzgeber hier nicht einmal von 5„81AVE dubium“ ſpri
ondern bloß „aliquo dubio

bleibt noch Eenn wichtiger mſtan berückſichtigen Den wahren
Sachverhalt wird außer dem Jungen Manne und gegebenenfalls dem
rieſter, den die Braut 7451 efragt niemand auch NUuL ahnen Für
die Angehörigen der mörderin und die große Oeffentlichkeit wird
darum die traurige Tat ganz Unmbtibier erſcheinen * ſolchen
Falle aber dürfte bh die Meinung bedeutender Pſychiater ihre Be
rechtigung haben Wenn Emn In geſunder Menſch ohne ede
liche Motivierung Hand an ſich ſelber legt, dann ſtehe die Präfumption
dafür, daß Ene ungeheuerliche Tat nuLr Zuſtand EN

Der Prieſterblicklichen Unzurechnungsfähigkeit egangen en könne. —
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aber, den die Braut ei0 IM —4 efragt, önnte dieſer Kenntnis
Urchau keinen Gebrauch machen, dürfte darum auch nicht auf Gründ
dieſer Kenntnis das ir  E egräbnis verweigern, ohne das Sigill
zu verletzen.

Es wird Uletzt noch 9Erag V  as iſt bezüglich der ſchwerhörigen
Beichtväter 3u ſagen? Vorſicht haben ſie 3 C  en: Wann
müſſen ſie ihr aufgeben? Welches nhei die Schwerhörigkeit
eines Bei  ater, olge haben kann, iſt dem vorliegenden alle
erſichtlich Gewiß, enn derartiger Fall ird nicht gerade häufig ſein.
Aber ohne Unzukömmlichkeiten ird C8 ſelten abgehen, wenn
Eein ſchwerhöriger Prieſter des Beichtvateramtes valtet Zu nächſt für
ihn ſelber. Er muß tändig zwiſchen Sz ylla und Charybdis lavieren;
auf der einen Ctte die Sorge, daß EL die Anklage erſtehe, ein Urteil
fällen können; auf der andern Seite die größere orge, daß das
Beichtſiegel nicht verletzt werde ur 3u lautes Sprechen. Die gleiche
ngſt, nuLr häufig In noch ſtärkerem Maße, beim Pönitenten. Einerſeits
will Eu, daß der Beichtvater ſein Bekenntnis verſtehe, n wird EL Hi
den meiſten Fällen nicht eruhig ſein; anderſeits ihn die ngſt,
die Anweſenden önnten das Qau geſprochene Bekenntnis verſtehen.

Rückſicht auf dieſe ſchweren Unzukömmlichkeiten und Efahren iſt
einem ſchwerhörigen rieſter das Beichthören 3u unterſagen, Enn nicht
eine Notwendigkeit orlieg

Wo aber ein ſolcher rieſter des Beichtvateramtes walten muß, da
ſoll auch Vorſorge getroffen werden, daß die erwähnten Gefahren möglichſt
vermieden werden. —  Q geſchieht einfachſten adurch, daß dieſer
Tteſter einen Beichtſtuhl für S  erhörige benützt, der ſich In vielen
Kirchen In einer eigenen Beichtkapelle findet. Eemn ſolcher Beichtſtuhl,
bezw eine eigene Beichtkapelle nicht vorhanden iſt, mag häufig die Sa
kriſtei enſelben Zweck erfüllen. Die Beichten von Üdnnern können
auch in einem Zimmer, R des Pfarrhofes, entgegengenommen werden
(Can. 910, Wenn aber wirklich einmal eln ſchwerhöriger Prieſter
in Gegenwart anderer Beichthören mu  E, dann ſoll ES auch ſeine Sorge
ſein, daß jede Gefahr für Sigill vermieden werde Er darf alſo weder
ſelber ſo Qu prechen (was EL allerdings leider nicht ſelber kontrollieren
kann!), noch vom Beichtkind ein ſo laute Sprechen verlangen, daß
die Umſtehenden —08 hören können, auch enn die El materiell
unvollſtändig Ie

St. Gabriel öhm
IIL (Consecratio particularum extra COTpoOrale.) In der

gemeinde 50 wird das Patroziniumsfeſt egangen. Der größte Teil der
Gläubigen, E zur Gewinnung des Ablaſſes das heilige Bußſakra⸗
ment empfangen aben, will während des Hauptgottesdienſtes, dem
auch viele Fremde beiwohnen, zur eiligen Kommunion gehen Der
Ortspfarrer, der jenem Feſtſonntag biniert, ſtellt bei der Frühandacht
feſt, daß die vorhandenen konſekrierten Hoſtien 3zUum Hochamt nicht aus
reichen werden. Er läßt daher Iin einem Karton friſche Hoſtien auf den


